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ENDE DES AMTLICHEN TEILS

Amtliche Bekanntmachungen
In der Gemeinde Kolkwitz, Gemarkung Klein Gag-
low in der Flur 1, wurden die Bestandsdaten (Lie-
genschaftskarte und Liegenschaftsbuch) aktualisiert
und die geometrische Lagegenauigkeit der Liegen-
schaftskarte verbessert. 

Gemäß § 8 (2) des Gesetzes über das amtliche Ver-
messungswesen im Land Brandenburg (BbgVermG)
ist der Nachweis der Liegenschaften im Geobasis-
informationssystem das Liegenschaftskataster. Die
Übereinstimmung zwischen Liegenschaftskataster
und Grundbuch ist zu wahren. Gemäß § 5 (1)
BbgVermG sind die Geobasisdaten des Raumbe-
zugs, der Liegenschaften und der Landschaft zu er-
fassen, in einem Geobasisinformationssystem zu füh-
ren und als Geobasisinformationen bereitzustellen.

Gemäß § 17 (2) und (3) BbgVermG werden zur 
Bekanntgabe die Fortführungen des Liegenschafts-
katasters und die Liegenschaftskarte mit der ver-
besserten geometrischen Lagegenauigkeit den Ei-
gentümern, Nutzungs- und Erbbauberechtigten
offen gelegt.

Die Offenlegung erfolgt beim Fachbereich Kataster

und Vermessung Landkreis Spree-Neiße, Vom-Stein-
Straße 30, 03050 Cottbus, in der Zeit

vom 17. April 2012 bis 17. Mai 2012 im Raum 2.18. 

Hinweis über Einwendungen zu Darstellungen in
der Liegenschaftskarte 

Gegen die Fortführungen des Liegenschaftskatasters
und der Liegenschaftskarte mit der verbesserten
geometrischen Lagegenauigkeit können innerhalb ei-
nes Monats nach Bekanntgabe Einwendungen er-
hoben werden.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen die  Fortführungen des Liegenschaftskata-
sters und der Liegenschaftskarte mit der verbesser-
ten geometrischen Lagegenauigkeit kann innerhalb
eines Monats nach Ablauf der Offenlegungsfrist Wi-
derspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim
Landkreis Spree-Neiße, Der Landrat, Heinrich-Hei-
ne-Straße 1, 03149 Forst (Lausitz), schriftlich oder
zur Niederschrift einzulegen. 

Schöne, Fachbereichsleiter


